
Allgemeine Bedingungen der Mitteldeutsche 
Netzgesellschaft Strom mbH (MITNETZ STROM) 
für den Netzanschluss und dessen Nutzung für die 
Entnahme von Elektrizität (für öffentlich 
zugängliche Lageinfrastruktur für eLKW ab 
Mittelspannung) (AB-NA-eLKW)  
gültig ab dem 01.03.2026 
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Pos: 1 /M ITNETZ  - VS-W-V-V/Nicht mehr verwendete Modul e/Vari abl ensteuerung: Vari abl en (Nur Kurzname) (U ngültige Fassung 01) @ 19\mod_1720533021607_6.docx @ 211347 @  @ 1 
 
Pos : 2.1 /MITNETZ  - VS-W-V-V/AGB/Ü berschrif ten/1. Ebene/A - D/Anw endungsbereich @ 18\m od_1719995579718_6.docx @ 209853 @  @ 1 
 

1. Anwendungsbereich 
Pos: 2.2 /MITNETZ  - VS-W-V-V/AGB/Str om/AB-NA/Anw endungsber eich/Die AB-N A r egeln für .. . des  Netzanschl uss- und Anschl ussnutzungsverhältnisses - eLKW @ 22\m od_1773039515307_6.docx @ 240979 @  @ 1 
 

Die AB-NA-eLKW regeln für Anschlussnehmer den Anschluss von 
Anlagen an das Elektrizitätsverteilernetz (Netz) des 
Netzbetreibers, die nicht an das Niederspannungsnetz 
angeschlossen sind, und für Anschlussnutzer dessen Nutzung zur 
Entnahme elektrischer Energie.  

Es gelten die Bestimmungen der „Verordnung über Allgemeine 
Bedingungen für den Netzanschluss und dessen Nutzung für die 
Elektrizitätsversorgung in Niederspannung 
(Niederspannungsanschlussverordnung - NAV)“ vom 01.11.2006 
in der jeweils gültigen Fassung, soweit nachfolgend nicht anders 
geregelt.  

Die AB-NA-eLKW sowie die NAV sind Bestandteil des 
Netzanschluss- und Anschlussnutzungsverhältnisses. § 9 Abs. 3 
NAV findet keine Anwendung. 

Pos: 3.1 /MITNETZ  - VS-W-V-V/AGB/Ü berschrif ten/1. Ebene/A - D/Begriffsbestimm ung en @ 18\mod_1719995583437_6.docx @ 209883 @  @ 1 
 

2. Begriffsbestimmungen 
Pos: 3.2 /MITNETZ  - VS-W-V-V/AGB/Ü bergreifend/AGB/Begriffsbes timmungen/Strom /Anschlussstelle ( 2024-07-05 13:02:43)  @ 16\m od_1697195138366_6.docx  @ 166085 @  @ 1 
 

2.1. Die Anschlussstelle ist der Ort (Postanschrift/Flurstück), an dem 
sich die Eigentumsgrenze zwischen der elektrischen Anlage des 
Anschlussnehmers und dem Netzanschluss befindet. 

Pos: 3.3 /MITNETZ  - VS-W-V-V/AGB/Ü bergreifend/AGB/Begriffsbes timmungen/Strom /Netzanschluss eLKW @ 22\m od_1773040487822_6.docx @ 240985 @  @ 1 
 

2.2. Der Netzanschluss ist die Verbindung des Netzes mit der 
elektrischen Anlage des Anschlussnehmers, welche an der letzten 
Abzweigstelle vom Netz (Anschlusspunkt) beginnt und an der 
Eigentumsgrenze endet. Die Übergabe der aus dem Netz 
entnommenen und eingespeisten elektrischen Energie erfolgt an 
der Eigentumsgrenze (Übergabestelle). 

Pos: null /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Übergreifend/AGB/Begriffsbestimm ungen/Str om/Zähl punk t - eLKW @ 22\m od_1773058991735_6.docx @ 241234 @  @ 1 
 

2.3. Der Zählpunkt (Messlokation) ist der Netzpunkt, an dem der 
Energiefluss je Entnahmestelle messtechnisch erfasst wird 
(Messort). Der Messort befindet sich in der Regel in unmittelbarer 
Nähe zur Übergabestelle. 

Pos: null /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Übergreifend/AGB/Begriffsbestimm ungen/Str om/N etzanschl usskapazi tät (NAK) eLKW @ 22\m od_1773040813895_6.docx  @ 240988 @  @ 1 
 

2.4. Die Netzanschlusskapazität (NAK) ist die mit dem 
Anschlussnehmer vereinbarte maximale Scheinleistung in kVA 
bzw. Anschlusswirkleistung in kW und entspricht dem 
bereitgestellten Anteil an der Übertragungsfähigkeit des Netzes, 
der für die Entnahme elektrischer Energie an der Übergabestelle 
zur Verfügung steht. Falls eine Umrechnung von Schein- und 
Wirkleistung notwendig ist, wird der vereinbarte maximale 
Verschiebungsfaktor cos φ berücksichtigt. 

Pos: null /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Strom/AB-N A/Begriffsbestimmungen/Di e Einspeisekapazität . .. i n kVA. - eLKW @ 22\m od_1773059196271_6.docx @ 241237 @  @ 1 
 

2.5. Die Einspeisekapazität ist die an der Übergabestelle unter 
Einhaltung des vorgegebenen cos ϕ zur Verfügung stehende, 
maximal einspeisbare Scheinleistung in kVA. 

Pos: 3.7 /MITNETZ  - VS-W-V-V/AGB/Ü bergreifend/AGB/Begriffsbes timmungen/M esskonzept ( 2024-07-05 12:59:33) @ 16\m od_1697195398989_6.docx  @ 166093 @  @ 1 
 

2.6. Das Messkonzept ist die Darstellung einer Messlokation oder der 
Verknüpfung von mehreren Messlokationen (Zählpunkten) zur 
Bildung des Abrechnungskonzeptes. 

Pos: 3.8 /MITNETZ  - VS-W-V-V/AGB/Ü bergreifend/AGB/Begriffsbes timmungen/Strom /Marktl okation eLKW @ 22\mod_1773041255580_6.docx @ 240994 @  @ 1 
 

2.7. In einer Marktlokation wird Energie entweder erzeugt oder 
verbraucht. Die Marktlokation ist mit mindestens einer Leitung mit 
einem Netz verbunden. 

Pos: 4 /M ITNETZ  - VS-W-V-V/AGB/Ü berschrif ten/Teil x  ... /Teil 1 Netzanschluss @ 18\m od_1719995606079_6.docx @ 209940 @  @ 1 
 

Teil 1 Netzanschluss 
Pos: 5.1 /MITNETZ  - VS-W-V-V/AGB/Ü berschrif ten/1. Ebene/M - P/N etzanschlussver hältnis @ 18\mod_1719995635952_6.docx @ 209943 @  @ 1 
 

3. Netzanschlussverhältnis 
Pos: 5.2 /MITNETZ  - VS-W-V-V/AGB/Str om/AB-NA/Netzanschl ussverhältnis/D as N etzanschl ussverhältnis umfasst .. . von zu Stande eLKW  @ 22\m od_1773041824622_6.docx  @ 241000 @  @ 1 
 

3.1. Das Netzanschlussverhältnis umfasst Anschluss und Betrieb der 
elektrischen Anlage des Anschlussnehmers am Netz. Es kommt 
durch den Abschluss des Netzanschlussvertrages zwischen 
Anschlussnehmer und Netzbetreiber zu Stande. 

Pos: 5.3 /MITNETZ  - VS-W-V-V/AGB/Str om/AB-NA/Netzanschl ussverhältnis/Anschl ussnehmer, di e nicht . .. einvers tanden erklärt . eLKW @ 22\m od_1773042237159_6.docx  @ 241003 @  @ 1 
 

3.2. Anschlussnehmer, die nicht Grundstücks- und/oder 
Gebäudeeigentümer sind, sind dafür verantwortlich, dass der 
jeweilige Grundstücks- und/oder Gebäudeeigentümer sich mit 

den Pflichten aus dem Netzanschlussverhältnis einverstanden 
erklärt (Eigentümererklärung). 

Pos: 6.1 /MITNETZ  - VS-W-V-V/AGB/Ü berschrif ten/1. Ebene/E - H/H erstellung und Änder ung des N etzanschlusses @ 18\mod_1719995644516_6.docx @ 209997 @  @ 1 
 

4. Herstellung und Änderung des Netzanschlusses 
Pos: 6.2 /MITNETZ  - VS-W-V-V/AGB/Ü bergreifend/AGB/Hers tell ung und Änderung des  Netzanschl usses/D er Anschlussnehmer beantr agt .. . der N etzbetr eiber_eLKW @ 22\m od_1773042840212_6.docx @ 241009 @  @ 1 
 

4.1. Der Anschlussnehmer beantragt die Herstellung, Änderung, 
Trennung oder Demontage des Netzanschlusses mit den im 
Internet bereitgestellten Vordrucken und Online Portalen des 
Netzbetreibers. 

Pos: 6.3 /MITNETZ  - VS-W-V-V/AGB/Str om/AB-NA/Hers tell ung und Änderung des  Netzanschlusses/Die Kosten für . .. der Anschlussebene - eLKW @ 22\mod_1773042992109_6.docx @ 241012 @  @ 1 
 

4.2. Die Kosten für solche vom Anschlussnehmer veranlassten 
Maßnahmen und den Baukostenzuschuss für die Bereitstellung 
oder Erhöhung der NAK zahlt der Anschlussnehmer. Der 
Baukostenzuschuss entspricht den anteiligen Herstellungskosten 
der dem Netzanschluss vorgelagerten Netzanlagen bis zu einem 
geeigneten, ausreichend leistungsstarken Punkt im Netz. 

Die Höhe des Baukostenzuschusses ermittelt sich in der Regel aus 
der Multiplikation der vereinbarten Leistungsbereitstellung mit 
dem zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses oder der 
Vertragsanpassung geltenden, veröffentlichten Leistungspreis für 
die Netznutzung (≥ 2.500 Benutzungsstunden pro Jahr) der 
Anschlussebene. Die aktuell gültigen Preise veröffentlicht der 
Netzbetreiber auf seiner Internetseite. 

Pos: 6.4 /MITNETZ  - VS-W-V-V/AGB/Str om/AB-NA/Hers tell ung und Änderung des  Netzanschlusses/D er Anschlussnehmer erhält ...  Netzanschl usses beauftr agt - eLKW @ 22\m od_1773043407665_6.docx @ 241015 @  @ 1 
 

4.3. Der Anschlussnehmer erhält ein Angebot über die Kosten der 
Herstellung und Änderung des Netzanschlusses 
(Netzanschlusskosten) und den Baukostenzuschuss. Mit Annahme 
des Angebotes wird der Netzbetreiber mit der Herstellung oder 
Änderung des Netzanschlusses beauftragt. 

Pos: 6.5 /MITNETZ  - VS-W-V-V/AGB/Str om/AB-NA/Hers tell ung und Änderung des  Netzanschlusses/Die Netzanschl usskosten .. . zu zahlen - eLKW @ 22\mod_1773043514883_6.docx @ 241018 @  @ 1 
 

4.4. Der Netzbetreiber kann die Zahlung der Netzanschlusskosten und 
des Baukostenzuschusses vor Inbetriebsetzung bzw. vor 
Inanspruchnahme der Leistungserhöhung verlangen. 

Pos: 7.1 /MITNETZ  - VS-W-V-V/AGB/Ü berschrif ten/1. Ebene/M - P/N etzanschlusskapazität (NAK) @ 19\m od_1720604278828_6.docx @ 211530 @  @ 1 
 

5. Netzanschlusskapazität (NAK) 
Pos: 7.2 /MITNETZ  - VS-W-V-V/AGB/Str om/AB-NA/Netzanschl usskapazität  (NAK) /Ei ne Überschreitung der .. . i n Rechnung s tell en. - eLKW @ 22\m od_1773043792952_6.docx @ 241024 @  @ 1 
 

5.1. Eine Überschreitung der vereinbarten und vom Netzbetreiber 
bereitgestellten NAK ist nicht zulässig. Im Fall der Überschreitung 
wird der Netzbetreiber dem Anschlussnehmer für die zusätzlich in 
Anspruch genommene NAK einen Baukostenzuschuss in Rechnung 
stellen. Sollte der Anschlussnehmer den weiteren 
Baukostenzuschuss nicht zahlen, so ist der Netzbetreiber 
berechtigt, technische Maßnahmen zu ergreifen, um die 
Einhaltung der vertraglich vereinbarten Netzanschlusskapazität 
für Bezug zu gewährleisten. 
Der Netzbetreiber weist darauf hin, dass er in diesem Fall 
gegenüber dem Anschlussnutzer berechtigt ist, die 
Anschlussnutzung zu unterbrechen. 

Pos: 7.3 /MITNETZ  - VS-W-V-V/AGB/Str om/AB-NA/Netzanschl usskapazität  (NAK) /Erreicht in den .. . zuvor , mitteilen. - eLKW  @ 22\m od_1773043969152_6.docx  @ 241027 @  @ 1 
 

5.2. Erreicht in den vergangenen vier Jahren die an der Anschlussstelle 
in Anspruch genommene Leistung nicht 80 % der vereinbarten 
NAK, ist der Netzbetreiber berechtigt, die NAK unter 
Berücksichtigung des tatsächlichen Leistungsbedarfs und der 
absehbaren Leistungsentwicklung anzupassen.  

Steigt der Leistungsbedarf innerhalb von vier Jahren ab der letzten 
Anpassung nachweislich, kann der Anschlussnehmer eine 
kostenfreie Erhöhung der NAK bis zur Höhe vor der letzten 
Anpassung verlangen, sofern diese noch verfügbar ist. Der 
Anschlussnehmer wird dem Netzbetreiber den steigenden 
Leistungsbedarf rechtzeitig, mindestens drei Monate zuvor, 
mitteilen. 

Pos: 8.1 /MITNETZ  - VS-W-V-V/AGB/Ü berschrif ten/1. Ebene/E - H/Elek trische Anlage @ 19\m od_1720176703473_6.docx  @ 210769 @  @ 1 
 

6. Elektrische Anlage 
Pos: 8.2 /MITNETZ  - VS-W-V-V/AGB/Str om/AB-NA/El ektrische Anlag e/Für di e elektrische Anlage .. . durchgeführt w erden. - eLKW @ 22\mod_1773044194652_6.docx @ 241033 @  @ 1 
 

6.1. Für die elektrische Anlage hinter dem Netzanschluss ist der 
Anschlussnehmer verantwortlich und trägt die damit 
verbundenen Kosten. Die jeweils gültigen zutreffenden 
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technischen Normen (z. B. DIN-, VDE- und EN-Normen) und 
BDEW/FNN-Richtlinien (soweit diese im durch den Netzbetreiber 
betriebenen Netz zur Anwendung kommen), die Technischen 
Anschlussbedingungen sowie, die ergänzenden technischen 
Bestimmungen des Netzbetreibers sind einzuhalten, um 
unzulässige Rückwirkungen der Anlage auf das Netz 
auszuschließen. Arbeiten dürfen durch den Netzbetreiber oder ein 
fachkundiges Elektrobauunternehmen durchgeführt werden. 

Pos: 8.3 /MITNETZ  - VS-W-V-V/AGB/Str om/AB-NA/El ektrische Anlag e/D er Netzbetreiber ist  im Bedarfsfall .. . tr ägt der Anschl ussnehm er. - eLKW @ 22\mod_1773044781535_6.docx @ 241036 @  @ 1 
 

6.2. Der Netzbetreiber ist im Bedarfsfall berechtigt, innerhalb von 
elektrischen Anlagen eine Leistungsbegrenzung oder bei 
mehreren Zählpunkten eine gegenseitige Verriegelung zu 
verlangen. Hierfür entstehende Kosten trägt der 
Anschlussnehmer. 

Pos: 9.1 /MITNETZ  - VS-W-V-V/AGB/Ü berschrif ten/1. Ebene/I  - L/Inbetriebsetzung @ 18\mod_1719995515690_6.docx  @ 209826 @  @ 1 
 

7. Inbetriebsetzung 
Pos: 9.2 /MITNETZ  - VS-W-V-V/AGB/Str om/AB-NA/Inbetri ebsetzung/ Jede Inbetriebsetzung ...  zu beantragen - eLKW @ 22\mod_1773046792584_6.docx @ 241042 @  @ 1 
 

Jede Inbetriebsetzung eines Netzanschlusses und/oder einer 
elektrischen Anlage ist beim Netzbetreiber mit den elektronisch 
bereitgestellten Vordrucken zu beantragen. 

Pos: 10.1 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Ü berschriften/1. Ebene/M - P/Netzführung/Schaltbetri eb @ 19\mod_1720014991184_6.docx @ 210342 @  @ 1 
 

8. Netzführung/Schaltbetrieb 
Pos: 10.2 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Strom /AB-NA/N etz führung/Schaltbetrieb/D er Netzbetr eiber wird .. . mitteilen. - eLKW @ 22\m od_1773049059052_6.docx  @ 241068 @  @ 1 
 

8.1. Der Netzbetreiber wird dem Anschlussnehmer vor 
Inbetriebsetzung die Bedingungen zur Netz- und Betriebsführung 
mitteilen. 

Pos: 10.3 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Strom /AB-NA/N etz führung/Schaltbetrieb/Erfor derliche Unterlag en sind ...  ak tuell zu halten. - eLKW @ 22\mod_1773049143561_6.docx @ 241071 @  @ 1 
 

8.2. Erforderliche Unterlagen sind vor Inbetriebsetzung des 
Netzanschlusses durch den Anschlussnehmer an den 
Netzbetreiber zu übergeben und aktuell zu halten. 

Pos: 10.4 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Strom /AB-NA/N etz führung/Schaltbetrieb/D er Netzbetr eiber l egt .. . fes t. - eLKW @ 22\mod_1773049220917_6.docx @ 241074 @  @ 1 
 

8.3. Der Netzbetreiber legt die Grenzen der Schaltverfügung fest. 
Pos: 10.5 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Strom /AB-NA/N etz führung/Schaltbetrieb/D er Anschlussnehmer l egt . .. mit  dem N etzbetrei ber fest.  - eLKW @ 22\m od_1773049353622_6.docx  @ 241077 @  @ 1 
 

8.4. Der Anschlussnehmer legt in seiner Schaltverfügung den 
Normalschaltzustand in Abstimmung mit dem Netzbetreiber fest. 

Pos: 10.6 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Strom /AB-NA/N etz führung/Schaltbetrieb/Schalthandlungen si nd im .. . anzuw enden. - eLKW @ 22\m od_1773049443983_6.docx @ 241080 @  @ 1 
 

8.5. Schalthandlungen sind in der Schaltverfügung des Netzbetreibers 
nur auf Anweisung der netzführenden Stelle des Netzbetreibers 
durch schaltberechtigtes Personal zulässig. Für Schaltgespräche ist 
die vom Netzbetreiber festgelegte Schaltsprache anzuwenden. 

Pos: 10.7 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Strom /AB-NA/N etz führung/Schaltbetrieb/Zu planmäßig en Schalthandl ung en mit . .. oder zu verschieben. - eLKW @ 22\m od_1773049582826_6.docx @ 241083 @  @ 1 
 

8.6. Zu planmäßigen Schalthandlungen mit Auswirkungen auf Anlagen 
des Netzes und Anlagen des Anschlussnehmers stimmen sich der 
Netzbetreiber und der Anschlussnehmer rechtzeitig ab. Bei 
außergewöhnlichen Situationen ist der Netzbetreiber berechtigt, 
Schalthandlungen auch ohne Vorankündigung vorzunehmen, zu 
untersagen oder zu verschieben. 

Pos: 10.8 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Strom /AB-NA/N etz führung/Schaltbetrieb/D er Anschlussnehmer i nformiert ...  haben können. - eLKW @ 22\mod_1773049681764_6.docx @ 241086 @  @ 1 
 

8.7. Der Anschlussnehmer informiert den Netzbetreiber unverzüglich 
über Störungen und Ereignisse in seiner Anlage sowie damit 
verbundene Schalthandlungen in seiner Schaltverfügung, sofern 
diese Auswirkungen auf den Netzbetrieb haben können. 

Pos: 10.9 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Strom /AB-NA/N etz führung/Schaltbetrieb/D er Anschlussnehmer s tellt  .. . zu beseitig en. - eLKW @ 22\m od_1773049780019_6.docx @ 241089 @  @ 1 
 

8.8. Der Anschlussnehmer stellt dem Netzbetreiber die für den 
sicheren Netzbetrieb notwendigen Prozessdaten und 
Fernsteuerzugriffe bei Bedarf ständig online zur Verfügung und 
betreibt die erforderlichen Einrichtungen. Störungen sind vom 
Anschlussnehmer schnellstmöglich zu beseitigen. 

Pos: 10.10 /M ITNETZ - VS-W-V-V/AGB/Strom/AB-N A/N etzführung/Schaltbetri eb/Bei betriebsnotw endigen Arbeiten .. . zu bedienen. - eLKW @ 22\m od_1773049856999_6.docx @ 241092 @  @ 1 
 

8.9. Bei betriebsnotwendigen Arbeiten oder Störungen ist der 
Netzbetreiber berechtigt, Trennstellen unabhängig von den 
jeweiligen Eigentumsverhältnissen zu bedienen. 

Pos: 11 /MITN ETZ - VS-W-V-V/AGB/Ü berschriften/Teil x . ../Teil 2 Anschl ussnutzung @ 18\m od_1719995486872_6.docx @ 209823 @  @ 1 
 

Teil 2 Anschlussnutzung 
Pos: 12.1 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Ü berschriften/1. Ebene/M - P/Nutzung des N etzanschl usses @ 18\mod_1719995461249_6.docx @ 209805 @  @ 1 
 

9. Nutzung des Netzanschlusses 
Pos: 12.2 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Ü bergreifend/AGB/N utzung des  Netzanschlusses/Gr undlag e der Anschlussnutzung is t ein bestehendes  Netzanschlussverhältnis . @ 18\m od_1719995461668_6.docx @ 209808 @  @ 1 
 

9.1. Grundlage der Anschlussnutzung ist ein bestehendes 
Netzanschlussverhältnis. 

Pos: 12.3 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Strom /AB-NA/N utzung des N etzanschlusses /Der  Anschlussnutzer m eldet ...  Energie zu entnehm en. - eLKW @ 22\mod_1773050112378_6.docx @ 241101 @  @ 1 
 

9.2. Der Anschlussnutzer meldet den Beginn der Nutzung des 
Anschlusses beim Netzbetreiber an. Mit Unterzeichnung des 

 
1 Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz) - EEG vom 
21.07.2014 

Anschlussnutzungsvertrages hat der Anschlussnutzer das Recht, 
elektrische Energie zu entnehmen. 

Pos: 12.4 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Strom /AB-NA/N utzung des N etzanschlusses /Bei einer unberechtigten....  Schadenersatz  verl ang en. - eLKW @ 22\m od_1773050337972_6.docx @ 241104 @  @ 1 
 

9.3. Bei einer unberechtigten Entnahme kann der Netzbetreiber vom 
Anschlussnutzer Schadenersatz verlangen. 

Pos: 12.5 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Strom /AB-NA/N utzung des N etzanschlusses /Ei nspeisemengen, di e . .. des Anschl ussnutzers . @ 19\m od_1720603911014_6.docx @ 211467 @  @ 1 
 

9.4. Einspeisemengen, die nach EEG1 mittels kaufmännisch-bilanzieller 
Durchleitung in das Netz eingespeist werden, wirken erhöhend auf 
die Entnahme elektrischer Energie des Anschlussnutzers. 

Pos: 12.6 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Strom /AB-NA/N utzung des N etzanschlusses /Der  Netzbetr eiber...  Energie zu nutzen. - eLKW @ 22\m od_1773050468645_6.docx  @ 241110 @  @ 1 
 

9.5. Der Netzbetreiber erhält das Recht, die Anlagenteile der 
elektrischen Anlage des Anschlussnehmers unentgeltlich zum 
Zweck der Fortleitung von elektrischer Energie zu nutzen. 

Pos: 13.1 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Ü berschriften/1. Ebene/E -  H/H aftung @ 18\mod_1719995421344_6.docx @ 209781 @  @ 1 
 

10. Haftung 
Pos: 13.2 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Strom /AB-NA/H aftung bei Störungen der Anschlussnutzung/D er N etzbetrei ber haftet  .. . entspr echend § 18 der NAV. - eLKW @ 22\mod_1773050753881_6.docx @ 241116 @  @ 1 
 

10.1. Der Netzbetreiber haftet im Rahmen des 
Anschlussnutzungsverhältnisses dem Grunde und der Höhe nach 
sowie für Schäden aus Unterbrechung oder Unregelmäßigkeiten 
des Netzanschlusses entsprechend § 18 der NAV. 

Pos: 13.3 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Strom /AB-NA/H aftung bei Störungen der Anschlussnutzung/Im Ü brigen haftet .. . hätte voraussehen müssen. - eLKW  @ 22\m od_1773050873367_6.docx  @ 241132 @  @ 1 
 

1.1 Im Übrigen haftet der Netzbetreiber für Sach- und 
Vermögensschäden, die aus einer schuldhaften Verletzung 
wesentlicher Vertragspflichten herrühren. Die Haftung ist im Fall 
leicht fahrlässigen Verschuldens auf vertragstypische, 
vorhersehbare Schäden begrenzt. Im Fall der Verletzung nicht 
wesentlicher Vertragspflichten haftet der Netzbetreiber nur für 
vorsätzliches und grob fahrlässiges Handeln, wobei die Haftung für 
grob fahrlässig verursachte Sach- und Vermögensschäden auf den 
vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt ist.  

a) Unter wesentlichen Vertragspflichten werden hier die 
Verpflichtungen verstanden, deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt 
erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der 
Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf.  

b) Vertragstypische, vorhersehbare Schäden sind solche, die 
der Vertragspartner bei Vertragsschluss als mögliche Folge 
einer Vertragsverletzung vorausgesehen hat oder unter 
Berücksichtigung der Umstände, die ihm bekannt waren 
oder die er hätte kennen müssen, bei Anwendung der 
verkehrsüblichen Sorgfalt hätte voraussehen müssen.  

 
Pos: 13.4 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Strom /AB-NA/H aftung bei Störungen der Anschlussnutzung/D er N etzbetrei ber haftet  .. . oder der Gesundheit.  - eLKW  @ 22\m od_1773051071125_6.docx  @ 241135 @  @ 1 
 

10.2. Der Netzbetreiber haftet für Schäden aus der schuldhaften 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. 

Pos: 13.5 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Strom /AB-NA/H aftung bei Störungen der Anschlussnutzung/Di e H aftungsbegrenzungen . .. nach § 2 Haftpflichtgesetz . - eLKW @ 22\m od_1773051193010_6.docx @ 241138 @  @ 1 
 

10.3. Die Haftungsbegrenzungen nach § 18 NAV gelten, soweit sie 
Sachschäden betreffen, auch für die Gefährdungshaftung des 
Netzbetreibers nach § 2 Haftpflichtgesetz. 

Pos: 13.6 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Strom /AB-NA/H aftung bei Störungen der Anschlussnutzung/Di e Zif fer n 10.1 bis  10.4 gel ten ... des N etzbetrei bers . - eLKW @ 22\m od_1773051585329_6.docx @ 241141 @  @ 1 
 

10.4. Die Ziffern 10.1 bis 10.4 gelten auch zugunsten der gesetzlichen 
Vertreter, Arbeitnehmer sowie der Erfüllungs- oder 
Verrichtungsgehilfen des Netzbetreibers. 

Pos: 13.7 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Strom /AB-NA/H aftung bei Störungen der Anschlussnutzung/Sollten die Vertragspartei en ...  wer den kann. - eLKW @ 22\mod_1773052046878_6.docx @ 241144 @  @ 1 
 

1.2 Sollten die Vertragsparteien durch höhere Gewalt, Terror, Krieg, 
Arbeitskampfmaßnahmen bei den eigenen Werken, 
Beschädigungen von Anlagen, Anordnungen von hoher Hand oder 
durch sonstige Umstände mit unmittelbaren Auswirkungen auf 
den Vertragsgegenstand, die abzuwenden nicht in ihrer Macht 
liegen bzw. deren Abwendung mit einem angemessenen 
technischen und/oder wirtschaftlichen Aufwand nicht erreicht 
werden kann, an der Erfüllung ihrer Leistungen behindert sein, so 
ruhen die Verpflichtungen zur Vertragserfüllung, bis diese 
Umstände und Folgen beseitigt sind. Die Vertragspartner werden 
sich unverzüglich über diese Umstände und deren voraussichtliche 
Dauer informieren. Entsprechendes gilt für den Wegfall dieser 
Umstände. Die Vertragsparteien werden alle angemessenen 
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Anstrengungen unternehmen, dass sie ihren Verpflichtungen so 
bald wie möglich nachkommen können.  

Unter einem Ereignis höherer Gewalt wird jedes Ereignis 
verstanden, das von außen kommt, nicht dem Einfluss des 
betroffenen Vertragspartners unterliegt und infolge seiner 
Außergewöhnlichkeit weder vorhersehbar ist noch mit einem 
angemessenen technischen und wirtschaftlichen Aufwand 
verhindert werden kann. 

Pos: 14.1 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Ü berschriften/1. Ebene/A -  D/Bli ndstrom  @ 19\mod_1720603454201_6.docx  @ 211443 @  @ 1 
 

11. Blindstrom 
Pos: 14.2 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Strom /AB-NA/Blindstr om/Bei Abweichungen vom ...  Vorgaben sicherstellen. - eLKW @ 22\mod_1773052183641_6.docx @ 241147 @  @ 1 
 

Bei Abweichungen vom vorgegebenen Leistungsfaktor gemäß den 
im Internet veröffentlichten Technischen Anschlussbedingungen 
des Netzbetreibers (TAB) ist der Netzbetreiber berechtigt, 
Blindmehrarbeit in Rechnung zu stellen oder Maßnahmen zu 
ergreifen, die die Einhaltung der Vorgaben sicherstellen. 

Pos: 15 /MITN ETZ - VS-W-V-V/AGB/Ü berschriften/Teil x . ../Teil 3 Gem einsam e Vorschriften für Netzanschl uss und Anschlussnutzung @ 18\mod_1719995407321_6.docx @ 209778 @  @ 1 
 

Teil 3 Gemeinsame Vorschriften für Netzanschluss und 
Anschlussnutzung 

Pos: 16.1 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Ü berschriften/1. Ebene/A -  D/Betri eb von elektrischen Anl agen und Ver brauchsger äten, Eigenerzeugung @ 19\m od_1720173713669_6.docx  @ 210661 @  @ 1 
 

12. Betrieb von elektrischen Anlagen und Verbrauchsgeräten, 
Eigenerzeugung 

Pos: 16.2 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Strom /AB-NA/Betrieb von el ektrischen Anlag en und Verbr auchsg eräten, Eigenerzeug ung/Di e Errichtung, .. . zu verwenden. -  eLKW  @ 22\m od_1773052381430_6.docx  @ 241156 @  @ 1 
 

12.1. Die Errichtung, Erweiterung, Änderung und Demontage von 
Anlagen sind vom Anschlussnehmer/-nutzer rechtzeitig vorher mit 
dem Netzbetreiber abzustimmen, soweit sich dadurch die 
vorzuhaltende Scheinleistung (NAK) verändert oder 
Netzrückwirkungen zu erwarten sind. Für die Mitteilung an den 
Netzbetreiber sind die vom Netzbetreiber bereitgestellten 
Vordrucke zu verwenden. 

Pos: 16.3 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Strom /AB-NA/Betrieb von el ektrischen Anlag en und Verbr auchsg eräten, Eigenerzeug ung/Sow eit  gesetzliche, . .. an seinen Anlag en. eLKW @ 22\m od_1773052503235_6.docx @ 241159 @  @ 1 
 

12.2. Soweit gesetzliche, technische oder wirtschaftliche Bedingungen 
eine technische Veränderung (z. B. Änderung der 
Netznennspannung, Erhöhung der Kurzschlussfestigkeit) 
erforderlich machen, ist der Netzbetreiber zu deren Durchführung 
berechtigt. Über die geplanten Maßnahmen wird der 
Netzbetreiber den Anschlussnehmer/-nutzer rechtzeitig 
informieren. Jeder Vertragspartner trägt die Kosten der dadurch 
notwendig werdenden Änderungen an seinen Anlagen. 

Pos: 16.4 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Strom /AB-NA/Betrieb von el ektrischen Anlag en und Verbr auchsg eräten, Eigenerzeug ung/Anschl ussnehm er/-nutzer . .. nicht beei nträchtigt  wer den. @ 19\mod_1720603390012_6.docx  @ 211428 @  @ 1 
 

12.3. Anschlussnehmer/-nutzer tragen beim Betrieb ihrer elektrischen 
Anlagen dafür Sorge, dass Datenübertragungssysteme nicht 
beeinträchtigt werden. 

Pos: 17.1 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Ü berschriften/1. Ebene/Q - T/Technische Anschlussbedingungen @ 19\mod_1720173581224_6.docx @ 210643 @  @ 1 
 

13. Technische Anschlussbedingungen 
Pos: 17.2 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Strom /AB-NA/Technische Anschl ussbedi ngungen/Zum  sicher en und .. . Richtlini en ei n. - eLKW  @ 22\m od_1773052731601_6.docx  @ 241165 @  @ 1 
 

Zum sicheren und störungsfreien Anschluss und Betrieb von 
elektrischen Anlagen am Netz halten Anschlussnehmer/-nutzer 
die vom Netzbetreiber im Internet veröffentlichten Technischen 
Anschlussbedingungen (TAB) und Richtlinien ein. 

Pos: 18.1 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Ü berschriften/1. Ebene/M - P/Messstellenbetri eb und Messung @ 19\m od_1720173490251_6.docx @ 210625 @  @ 1 
 

14. Messstellenbetrieb und Messung 
Pos: 18.2 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Strom /AB-NA/M esss tell enbetrieb und M essung/Die erforderlichen Pl ätze . .. auf sei ne Kosten. - eLKW @ 22\mod_1773052975204_6.docx @ 241171 @  @ 1 
 

14.1. Die erforderlichen Plätze für die Messeinrichtung je Zählpunkt 
errichtet der Anschlussnehmer nach den technischen 
Anforderungen des Netzbetreibers und dem jeweils gültigen 
MeteringCode auf seine Kosten. 

Pos: 18.3 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Strom /AB-NA/M esss tell enbetrieb und M essung/Die Fes tlegung .. . zu veranl assen. - eLKW @ 22\m od_1773053058948_6.docx @ 241174 @  @ 1 
 

14.2. Die Festlegung der einzusetzenden Messeinrichtung erfolgt nach 
den Vorgaben der gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen 
durch den Netzbetreiber. Trifft diese Festlegung infolge 
technischer Veränderungen oder Veränderungen im 
Abnahmeverhalten des Anschlussnehmers/-nutzers nicht mehr 
zu, kann der Netzbetreiber den Anschlussnehmer/-nutzer 
auffordern, den Umbau der Messeinrichtung auf seine Kosten zu 
veranlassen. 

Pos: 18.4 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Strom /AB-NA/M esss tell enbetrieb und M essung/Der Anschl ussnehm er/-nutzer hat . .. übermittelt.  - eLKW @ 22\m od_1773053135823_6.docx  @ 241177 @  @ 1 
 

14.3. Der Anschlussnehmer/-nutzer hat mit der Anmeldung der  
Herstellung und/oder Änderung des Netzanschlusses dem 
Netzbetreiber ein Messkonzept vorzulegen, dass die technischen 
Vorgaben gemäß Ziffer 13 einschließlich der in den 
Umsetzungshilfen zu den gültigen VDE-Anwendungsregeln des 
Netzbetreibers dargestellten Schaltbilder berücksichtigt. Ebenso 

ist jede Änderung eines vorhandenen Messkonzeptes durch den 
Anschlussnehmer/-nutzer beim Netzbetreiber mindestens vier 
Wochen vor der Umsetzung einzureichen. Auf Basis des im 
Netzanschlussverhältnis vereinbarten Messkonzeptes wird das 
Abrechnungskonzept festgelegt, welches der Netzbetreiber dem 
Anschlussnutzer mitteilt. Des Weiteren wird das 
Abrechnungskonzept nach den geltenden Marktprozessen dem 
zuständigen Lieferanten und Messstellenbetreiber übermittelt. 

Ungemessene elektrische Verluste, die nach der Übergabestelle in 
der elektrischen Anlage des Anschlussnehmers entstehen, kann 
der Netzbetreiber im Rahmen der Netznutzung geltend machen. 

Pos: 19.1 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Ü berschriften/1. Ebene/U - W/U nterbr echung @ 18\m od_1719994846222_6.docx  @ 209697 @  @ 1 
 

15. Unterbrechung 
Pos: 19.2 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Strom /AB-NA/U nterbr echung/Ei n N etzanschluss  darf ...  zu verhindern is t. - eLKW @ 22\mod_1773053383698_6.docx @ 241183 @  @ 1 
 

15.1. Ein Netzanschluss darf außer in Fällen höherer Gewalt nur 
unterbrochen werden bzw. der Netzbetreiber ist berechtigt, den 
Anschlussnutzer aufzufordern, die Anschlussnutzung ganz oder 
teilweise einzuschränken, wenn 

a) eine unmittelbare Gefahr für die Sicherheit von Personen 
oder Anlagen abzuwenden ist, 

b) es zur Vorbeugung einer großräumigen Störung, zum 
Zwecke der Netz- oder Systemsicherheit oder zum 
Versorgungswiederaufbau erforderlich ist, 

c) ein Unterfrequenzabhängiger Lastabwurf (UFLA) gemäß 
der VDE-AR 4142 (Abwurfkonzept in 10 Frequenzstufen) 
erforderlich ist, 

d) sichergestellt werden soll, dass Störungen anderer 
Kunden/Einspeiser oder störende Rückwirkungen auf 
durch den Netzbetreiber bzw. durch Dritte betriebene 
Einrichtungen auszuschließen sind, 

e) durch unabgestimmte Inanspruchnahme des Netzes eine 
Gefährdung des stabilen Netzbetriebes gegeben ist, 

f) eine Verletzung wesentlicher vertraglicher Pflichten durch 
einen Vertragspartner vorliegt, die dem anderen technisch 
oder wirtschaftlich nicht zumutbar ist 

g) ein Energieaustausch unter Umgehung, Beeinflussung oder 
vor Anbringung der Messeinrichtungen zu verhindern 
ist.oder 

h) kein Lieferant mit dem Anschlussnutzer einen Liefervertrag 
hat. Der Anschlussnutzer ist in dem Fall nicht berechtigt, 
Energie aus dem Netz zu entnehmen. 

Pos: 19.3 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Ü bergreifend/AGB/U nterbr echung/D er Netzbetr eiber . .. i n R echnung stell en. - eLKW @ 22\mod_1773054245338_6.docx @ 241189 @  @ 1 
 

15.2. Der Netzbetreiber wird die durch die Unterbrechung und 
Wiederherstellung des Anschlusses bzw. der Anschlussnutzung 
aufgrund von Zuwiderhandlungen des Anschlussnehmers/-nutzers 
entstandenen Kosten in Rechnung stellen. 

Pos: 20.1 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Ü berschriften/1. Ebene/I - L/Kündigung des N etzanschluss- und Anschlussnutzungsver hältnisses ( 2024-06-28 10:24:07) @ 16\m od_1697192193975_6.docx  @ 166033 @  @ 1 
 

16. Kündigung des Netzanschluss- und 
Anschlussnutzungsverhältnisses 

Pos: 20.2 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Strom /AB-NA/Kündigung des N etzanschluss-  und Anschlussnutzungsver häl tnisses /Das  Netzanschl uss- und/oder . .. zum Kalenderjahresende kündbar. - eLKW @ 22\mod_1773054491674_6.docx @ 241195 @  @ 1 
 

16.1. Das Netzanschluss- und/oder das Anschlussnutzungsverhältnis 
kann mit einer Frist von einem Monat zum Ende eines 
Kalendermonats gekündigt werden. 

Pos: 20.3 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Ü bergreifend/AGB/Kündigung des N etzanschluss- und Anschl ussnutzungsver hältnisses /Im Falle ei ner Kündigung .. . auf Kosten des  Anschlussnehmers. - eLKW @ 22\m od_1773054684131_6.docx @ 241198 @  @ 1 
 

16.2. Im Falle einer Kündigung des Netzanschlussverhältnisses endet 
auch das Anschlussnutzungsverhältnis und es erfolgen die 
Außerbetriebnahme und der Rückbau des Netzanschlusses. Der 
Netzbetreiber ist berechtigt, die hierfür anfallenden Kosten dem 
Anschlussnehmer in Rechnung zu stellen. 

Pos: 20.4 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Ü bergreifend/AGB/Kündigung des N etzanschluss- und Anschl ussnutzungsver hältnisses /Das  Recht zur Kündigung . .. wi ederholt vorlieg en. @ 18\m od_1719562663412_6.docx @ 209456 @  @ 1 
 

16.3. Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. 
Ein wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, wenn die 
Voraussetzungen zur Unterbrechung des Netzanschlusses oder 
der Anschlussnutzung wiederholt vorliegen. 

Pos: 20.5 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Ü bergreifend/AGB/Kündigung des N etzanschluss- und Anschl ussnutzungsver hältnisses /Die Kündigung bedarf  der Textform. ( 2024-06-28 10:24:09) @ 16\m od_1699264233968_6.docx  @ 189471 @  @ 1 
 

16.4. Die Kündigung bedarf der Textform. 
Pos: 21.1 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Ü berschriften/1. Ebene/Q - T/Schl ussbes timmungen @ 18\m od_1719562285042_6.docx @ 209417 @  @ 1 
 

17. Schlussbestimmungen 
Pos: 21.2 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Strom /AB-NA/Schlussbestimm ung en/Die Vertragspartner  wer den ... notw endige Inform ationen erfolgt. @ 18\mod_1719562286328_6.docx @ 209420 @  @ 1 
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17.1. Die Vertragspartner werden die zur Durchführung des 
Netzanschluss- und/oder des Anschlussnutzungsverhältnisses 
erhaltenen Daten und Informationen vertraulich behandeln und 
diese in keiner Weise, weder direkt noch indirekt, an Dritte 
weitergeben. Dies gilt nicht, wenn Daten und Informationen 
öffentlich bekannt sind, aus eigener Arbeit oder durch Dritte 
rechtmäßig verfügbar waren oder vom Herausgeber 
uneingeschränkt Dritten zur Verfügung gestellt werden. Dies gilt 
des Weiteren nicht, wenn eine Offenlegung oder Weitergabe 
dieser Daten oder Informationen zur Erfüllung der Pflichten des 
Netzanschluss- und/oder des Anschlussnutzungsverhältnisses, 
gesetzlicher Pflichten, gegenüber einem Wirtschaftsprüfer, zu 
Zwecken der Bilanzkreisabwicklung, zu Zwecken der Abrechnung 
und für gemäß KWKG und EEG notwendige Informationen erfolgt. 

Pos: 21.3 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Ü bergreifend/AGB/Schlussbestimm ung en/Für di ese Geschäftsbedi ngung en .. . zu benennen. - eLKW @ 22\m od_1773055069826_6.docx @ 241207 @  @ 1 
 

17.2. Für diese Geschäftsbedingungen gilt das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland. Vertragssprache ist Deutsch. 

Pos: 21.4 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Ü bergreifend/AGB/Schlussbestimm ung en/Sofern di e AB-NA eLKW Verweise ...  zug esandt.  - eLKW @ 22\m od_1773055161311_6.docx  @ 241210 @  @ 1 
 

17.3. Sofern die AB-NA-eLKW Verweise auf im Internet veröffentlichte 
Regelungen, Dokumente, Vordrucke oder dergleichen enthalten, 
sind diese unter www.plauen-netz.de veröffentlicht und werden 
auf Wunsch zugesandt. 

Pos: 21.5 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Ü bergreifend/AGB/Schlussbestimm ung en/Der N etzbetrei ber ist berechtigt,  ...  zu bedienen. - eLKW @ 22\m od_1773055314089_6.docx @ 241213 @  @ 1 
 

17.4. Der Netzbetreiber ist berechtigt, sich zur Erfüllung seiner 
Verpflichtungen aus dem Netzanschluss- und 
Anschlussnutzungsverhältnis Dritter zu bedienen. 

Pos: 21.6 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Strom /AB-NA/Schlussbestimm ung en/Ergänzungen und Änderungen ...  für di ese Kl ausel . @ 18\m od_1719562289650_6.docx @ 209432 @  @ 1 
 

17.5. Ergänzungen und Änderungen des Netzanschluss- und/oder 
Anschlussnutzungsverhältnisses bedürfen der Textform, sofern 
nicht anders geregelt. Dies gilt auch für diese Klausel. 

Pos: 21.7 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Strom /AB-NA/Schlussbestimm ung en/Werden Allgemei ne Bedi ngungen . .. unberührt.  - eLKW  @ 22\m od_1773055493154_6.docx  @ 241216 @  @ 1 
 

17.6. Werden Allgemeine Bedingungen für den Anschluss und/oder die 
Anschlussnutzung mit gesetzlichem oder behördlichem Charakter 
wirksam, die für die Anlage des Anschlussnehmers/-nutzers 
relevant sind, haben diese Vorrang vor diesen AB-NA-eLKW. Im 
Übrigen bleibt das Netzanschluss- und 
Anschlussnutzungsverhältnis unberührt. 

Pos: 21.8 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Ü bergreifend/AGB/Schlussbestimm ung en/Die AB-NA ber uhen . .. Bedi ngungen verlangt wer den. - eLKW @ 22\m od_1773055980581_6.docx  @ 241222 @  @ 1 
 

17.7. Die AB-NA-eLKW beruhen auf den derzeitigen technischen, 
wirtschaftlichen und rechtlichen Gegebenheiten. Treten 
diesbezügliche Änderungen ein, sodass es dem Netzbetreiber 
und/oder dem Anschlussnehmer/-nutzer nicht zuzumuten ist, das 
Netzanschluss- und/oder Anschlussnutzungsverhältnis zu diesen 
Bedingungen unverändert fortzuführen, so kann vom jeweils 
anderen Partner eine Anpassung an die dann geltenden 
marktüblichen Bedingungen verlangt werden. 

Pos: 21.9 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Ü bergreifend/AGB/Schlussbestimm ung en/Sollten ei nzel ne Bestimm ung en .. . gilt im Falle einer R egel ungsl ücke. - eLKW @ 22\mod_1773055895742_6.docx @ 241219 @  @ 1 
 

17.8. Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam oder undurchführbar 
sein oder werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen hierdurch nicht berührt. Der Anschlussnehmer/-
nutzer sowie der Netzbetreiber verpflichten sich, die unwirksame 
oder undurchführbare Bestimmung durch eine im wirtschaftlichen 
Erfolg ihr nach Möglichkeit gleichkommende, wirksame und 
durchführbare Bestimmung zu ersetzen. Gleiches gilt im Falle 
einer Regelungslücke. 

Pos: 21.10 /M ITNETZ - VS-W-V-V/AGB/Übergreifend/AGB/Schl ussbestimmungen/Gerichtss tand ist  - soweit  gesetzlich zulässig - <v>T - Gerichtsstand< /v>. @ 18\mod_1719562323038_6.docx @ 209447 @  @ 1 
 

17.9. Gerichtsstand ist - soweit gesetzlich zulässig - Halle (Saale). 
=== Ende der Liste für Textm arke Inhalt ===  

 

 


